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Bekanntmachung
betreffend Meldepflicht für gewerbliche « erbaancher v»n
Sohle, KokS »«» Briketts über 1» Lou»«» » omNlich Na

Februar 1Ü18 .
Auf Grund der A 1, 2, S der verordn »»« d«S » »»-

- eSratS über Regelung deS Verkehr» mit Sohle »»»
S4 . Februar 1817 (ReichSgesetzbl. S . 107) und der 8 1 u»d
7 der Bekanntmachung des Reichskanzler » über dt« B»°
ftcllung eines Re -chSkommiffar» für die Sohlenvertetlung
vom 28 . Februar 1017 (ReichSgesetzbl. « . ISS) und unter
Abänderung der Bekanntmachung, betr . Meldepflicht für
gewerbliche Verbraucher von Sohle. Sok» und Brikett»
vom 17 . Zuni 1817 (ReichSanzriger Nr . 142) . wird ko-
pimmt :

8 1 . Zeitpunkt der Meldung.
Meldungen über Sohlenverbrauch und -bedarf ß»d

in der Zeit vom 1 . bis spätesten » 8. Februar ««-
ueut zu erstatten . Siehe auch Z 11.

§ S. Meldepflichtige W-rs«»««.
1. Zur Meldung verpflichtet sind alle gewerblich, »

Verbraucher (natürliche und juristische Personen) , welche
im Jahresdurchschnitt oder bei nicht dancrnb arbeitende»
Betrieben im Durchschnitt der BetriebSmonate mindesten »
10 Tonnen ll Tonn« - 1000 Silogr . ^ SO Zentner ) mo¬
natlich verbrauchen , gleichgültig , ob sie dt« Brennstoffe
per Bahn , Schiff oder im Landabsatz beziehen . Such da»
Reich, einschließlich brr Heere», und Marinevrrwaltung .
Sie Bundesstaaten. Kommunen, öffentlich - rechtlichen Köv-
pcrichaften und Verbünde find für ihre Betriebe (». B.
Gasanstalten , Grwehrfabrtkru, Werften. Wasserwerk»,
Straßenbahnen ) meldcpflichtig . Auch Betriebe, bene« die
Brrnnstoffzufuhr gesperrt ist, find meldepflichtig .

S. Der Meldepflicht unterliege» nicht, und »war H» e
Rücksicht auf die Höhe SeS Verbrauch»:

u) die StaatSetsenbahnen:
L) die Kaiserliche Marine für ihre Bunkerkohl»» :
«) die Heeresbetriebe, soweit der Bedarf durch J »t«»-

danturen beschafft wird:
ä) Schiffsbesitzer für ihren Bedarf an Bunkerkohl»

sowie für die zur Heizung der Schiffsräume So-
stimmte Kohle :**

e) Zechenbesitzer, soweit fie selbst erzeugt « Sohl«»,
KokS und Briketts al» Deputatkohlr und zur A «h°
rechterhaltung ihres Grubenbetriebes (Zechen-
selbstverbrauch) oder zum Betriebe eigener Koke¬
reien (mit oder ohne Ncbenprobuklenonlagen) ,
Teerdestillationen, Generatorgas » und sonstige«
Gasanstalten oder Brikettfabriken verwende »
(verkoken , brikettieren) , wenn diese Werke in uro-
mittelbarem Anschluß an dir demselben Zechen¬
besitzer gehörige Zechenanlage errichtet sind:

t) die landwirtschaftlichen Nebenbetrtebe, d. h . solche
Betriebe, die in wirtschaftlichem Zusammenhang
mit einem landwirtschaftlichen Betriebe von dessen
Inhaber geführt werben, soweit fie nicht Gcge «̂

stand eines selbständigen gewerblichen Unterneh¬
mens sind:

r) Schlachthöfe, Gastwirtschaften , Gasthöfe , Badranstal»
ten, Warenhäuser, Ladengeschäfte. Krankenhäuser,
Strafanstalten und ähnliche Betriebe, ferner Bäk-
kereien , Schlächtereien , soweit sie dem Bedarf der
in der Gemeinde wohnenden oder sich vorüber¬
gehend aufhaltenden Bevölkerung dienen .

». Ob hiernach ein Verbraucher meldepflichtig ist , bo-
ftimmt im ZweifelSfalle zunächst die für den Sitz deS Be¬
triebes zuständige KriegSamtstelle . Der Reichskommissar
für die Sohlenvertetlung kann über die Meldepflicht av-
weichenb von dieser Bestimmung entscheiden.

k ». Jnhatt -er Mell»»»».
1. Di « Angaben haben in Tonne « - - IllM

Stlogr . zu erfolgen und find unter genauer Adresse «»
««gäbe b«S Lieferers oder der Lieferer nach Art (Stet »-
kohl », Steinkohlenbrtkett», Braunkohle , Braunkohleubei -

— Di- M-lbepsliÄt » oenübea d« vlWndi^ n «M iist»
üManstelle wied Gwb» ch nicht baeühat .

kettS, Zechenkoks «mb GaZkokS) , Herkunft nach Gebiete »
der Amtlichen Berteilungsstcllen, mit bin: genauen Be¬
zeichnung gemäß § v fz . B . Gebiete rechts der Elbe , Sach¬
se » link- der Elbe, Rnhrgebiet usw .) zu trennen.

Die Meldungen haben folgende Angabe « zu ent¬
halten :

oj Bestand am Anfang des Vormonats,
b) Zufuhr im Vormonat,
s) Bestand zu Beginn des lausenden LRonatS,
<t) verbrauch im Vormonat,
«t Bedarf für den laufenden Monat,
Y voraussichtlicher Bedarf für den folgende » Monat.

3. AIS Monatsbedarf (Spalten 8 und 8 der Melde¬
karte ) ist anzugeben die tatsächlich zur Führung des Be¬
triebs in dem angegebenen Monat benötigt« Brennstoff¬
menge . Insbesondere dürfen etwaige Lieferrückstände
«icht in die Bedarfsanmeldung eingestellt werden. Be¬
triebe, die laut amtlicher Verfügung von der Belieferung
ganz ausgeschlossen sind, haben als Bedarf Null anzn-
geben : solche, die von der Belieferung über eine bestimmte
Vrennstoffmeng« oder -quotr hinaus ausgeschlossen sind,
haben nur diese als Bedarf anzumelden.

3. Unter „Zufuhr im Vormonat" sind auch gelegent¬
liche Aushilfen mit Nennung des Aushelfenden anzu-
gebe».

! 4. Nachprüfung der Angaben.
D»r Meldepflichtige hat fortlaufend über Zufuhr und

verbrauch an Brennstoffen nach Art , HerkunstSgebiet und
Sorte in solcher Weise Buch zu führen, daß «ine Nach¬
prüfung der Bestände möglich ist.

§ 8. Meldestelle «.
I . Die Meldungen find zu erstatten:
1. an den ReichSkommissar für Lte Sohle»vsrteilmrg

«« Berlin :
2. an die für den Ort der gewerblichen Niederlassung

da» Meldepflichtigen zuständige KriegSamtstelle :
s. an diejenige Amtliche VerteilungZstelle, welche

unter Berücksichtigung der Herkunft der meldepflichtige »
Brennstoff- zuständig ist ( siehe § 6) . Bezieht Ser Melde¬
pflichtige Brennstoffe aus den Gebieten mehrerer Amt¬
licher Verteilungsstellen, so sind an alle diese Amtliche«
Berteilungsstcllen Meldekarten einzusenden :

4. an den Lieferer des Meldepflichtigen . Bestellt der
Meldepflichtige bei mehreren Lieferern, so ist an jede»
Lieferer eine besondere Meldekarte zu richten. Bezieht
er von einem Lieferer Brennstoffe aus mehreren Hev-
kunftsgebieten, so hat er diesem Lieferer so viel Karte»
einzureichen , wie Herkunftsgebiete in Krage komme«.
Für die von einem im Auslande wohnenden Lieferer
unmittelbar bezogenen böhmischen Kohlen sind die
Meldekarten nicht an den ausländischen Lieferer, sonder«
( soweit eS sich um nicht im Königreich Bayern gelegene
Betrieb« handelt) , an den Kohlenausgletch Dresden
(siehe ? 0, Ziffer 7) zu senden , und zwar mit der Aup
schrift : „AuSlandskohle" . Für Betriebe, die im König¬
reich Bayern liegen, sind diese Meldekarten an die Amt¬
liche Verteilungsstelle München (§ 6 °) -u senden, uns
zwar mit derselben Aufschrift. -

II. Außerdem haben Meldepflichtige , deren Vcv-
brauchsstelle im Absatzgebiet der Rheinischen Kohle«-
handelS- und Reedereigesellschaft liegt, «ine besondere,
nach 8 7 * zu beschaffende Einzelmeldekarte an den Koh¬
lenausgletch Mannheim , Parkring 27/29, zu senden.

III. Sämtliche Meldekarten sin1> gleichlautend auSz«»
fülle » . Auch wenn mehrere Karten an verschiedene Amb¬
lich« Verteilungsstellen oder verschiedene Lieferer »»
richten find , müssen sämtliche Karten in allen Teilen ge¬
nau gleich lauten . Dies bezieht sich auch auf die Bereich»
»«eng be» Sorten »nb Mengen unb dte Name« der Lta-
fera».

IT . Für Sa »kokS füllt dte «ntar Absatz l, Ziffer », - -
»a»»t«, an dte Amtliche vartetlnngSsta«- »» richten«
« a« »»a»te fvrt.
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i 8. Amtliche Verteilungsstell««.
Amtliche Verteilungsstellen sind :
1. Kür Steinkohle* aus Ober- und Niederschlesren:

Amtliche Verteilungsstelle für schlesische Stein¬
kohle in Berlin IV . 8, Unter den Linden 32.

, 2. Für Ruhrkohle* :
Das Rheinisch-Westfälische Kohlen -Svndikat in
Essen.

3. Für Steinkohle * aus dem Aachener Revier :
Amtliche Verteilungsstelle für die Steinkohlen¬
gruben des Aachener Reviers in Kohlscheid
(Bez . Aachen) .

4. Für die Steinkohle * aus dem Saarreuier , Loth¬
ringen und der bayerischen Pfalz :

Amtliche Verteilungsstelle für das Saarrevier
in Saarbrücken 2 (König! . Bergwerksdirektion) .

8 . Für die Braunkohles- aus dem Gebiet rechts der
Elbe mit Ausnahme von sächsischer Braunkohle:

Amtliche Verteilungsstelle für die Braunkohlen¬
werke rechts der Elbe in Berlin XIV. 7, Neichs-
tagsufer 10 .

6. Für die mitteldeutsche Braunkohles- links der Elbe
mit Ausnahme der unter 7 genannten :

Amtliche Verteilungsstelle für den mitteldeut¬
schen Braunkohlenbergbau in Halle a . S ., Land-
wehrstr . 2.

7 . Für Braunkohles- aus dem Königreich Sachsen
und dem Herzogtum Sachsen-Altenburg , sowie für böh¬
mische nach Deutschland (außer Bayern ) eingeführte
Kohle und für sächsische Steinkohle* :

Kohlenausgleich Dresden , Linienkommanöan-
tur H , Dresden .

8. Für rheinische Braunkohles-
, Braunkohles- der

Grube Gustav bei Dettingen und Braunkohle aus dem
Dillgebiet, dem Westerwald und dem Grotzherzogium
Hessen :

Amtliche Verteilungsstelle für den rheinischen
Braunkohlenbergbau in Köln, Unter Sachsen¬
hausen 8/7 .

9. Für Stein -* und Braunkohles aus dem rechts¬
rheinischen Bayern (ohne Grube Gustav bei Dettingen)
und für böhmische , nach Bayern eingeführte Kohle*s :

Amtliche Verteilungsstelle fiir den Kohlenberg¬
bau im rechtsrheinischen Bayern , München ,
Ludwigstr . 16.

10. Für Steinkohle* des Deisters und seiner Um¬
gebung (Obernkirchen . Barsinghausen, Ibbenbüren
usw ) :

Amtliche Verteilungsstelle für die Steinkohlen¬
gruben des Deisters und seiner Umgebung ,
Barstnghausen a. Deister.

Z 7. Art der Meldung.
1 . Die Meldungen, die mit deutlicher Namensunter¬

schrift (Firmenunterschrift) des Meldepslichtigen ver¬
sehen sein müssen, dürfen nur auf amtlichen , für Februar
bestimmten Meldekarten mit schwarzem Druck erstattet
werden, die jeder MeldevMchtige bei der zuständiaen
Orts - oder Bezirkskohlenstelle , beim Fehlen einer solchen
bei der zuständigen Kriegswtrtschaftsstclle , wenn auch
diese fehlt , bei der zuständigen Kriegsamtstelle gegen
eine Gebühr von 0,28 Mk. für vier zusammenhängende
Karten einschl . Text dieser Bekanntmachung beziehen
kann. Auch die etwa noch weiter erforderlichen Melde¬
karten (siehe 8 6 , 1 ° und ' , 8 8, II und 89 *) sind dort
einzeln für OM Mk . das Stück erhältlich .

2. Hat ein Meldepflichtiger Betriebe an verschiedenen
Orten , so müssen für jeden Betrieb die Meldungen ge¬
sondert erfolgen.

3. Die Meldekarten enthalten eine Einteilung nach
Verbrauchcrgruppen. Jeder Meldepslichtige hat die für
ihn in Frage kommende Verbrauchergruppe durch Durch¬
kreuzen kenntlich zu machen. Falls ein Meldepflichtiger
nach der Art seines gewerblichen Betriebes zu mehreren
Derbrauchergruppen gehört, ist maßgebend , zu welcher
Derbrauchergruppe der wesentlichste Teil seines Betrie¬
bes gehört . Ist ihm vom Neichskohlenkommissar eine
Dcrbranchergruppe angewiesen worden, so hat er diese
zu durchkreuzen . Es ist unzulässig, mehrere Verbraucher-
gruppen zu durchkreuzen .

* Auch Steinkohlenbriketts. Schlammkohle und Kokk .j- Auch Braunkohlenbriketts. Naßvreßstein« und Grud»
stcks .

I 8. Meldung i« Falle der Annahmeoerweiger ««- d«
Meldekarte« durch Lieferer.

Wenn ein Meldepflichtiger keinen Lieferer zur An¬
nahme seiner Meldekarte bereit findet, so hat er neben
der für den Reichskommissar für die Kohlenverteilung
in Berlin bestimmten Meldekarte auch die für den Lie¬
ferer bestimmte Meldekarte dem Reichskommissar für bis
Kohlenverteilung in Berlin einzusenden , und zwar mit
einem besonderen Begleitschreiben , in dem anzugeben ist,aus welchem Grunde die Meldekarte nicht an einen Lie¬
ferer weitergegeben wurde, und welcher Lieferer vorge¬
schlagen wird.

8 g. Weitergabe der Meldungen üurch die Lieferer.
1 . Jeder Lieferer , dem eine Meldekarte Angegangen

ist , hat sie ohne Verzug seinem eigenen Lieferer weiter¬
zugeben , bis sie zu dem „Hauptlieferer" gelangt. Haupi-
lieferer ist daS liefernde Werk (Zeche , Koksanstalt, Bri -
kettfabrik ) oder , wenn es einem Dritten (Verkaufskartell
oder Handelsfirma) den Alleinvertrieb seiner Produk¬
tion überlassen hat, dieser Dritte .

2. Falls ein Lieferer (Händler) die in einer Melde¬
karte aufgeführten Brennstoffe von mehreren Vorliefe-
renn bezieht , so gibt er nicht die urschriftliche Meldekarte
weiter , sondern verteilt deren Inhalt auf so viel neue
Meldekarten, wie Vorlieferer in Frage kommen . Die
neuen Meldekarten hat er an die einzelnen Borlieferer
weilerzugeben. Die Mengen der neuen aufgeteilten
Meldekarten dürfen zusammen nicht mehr ergeben als
die der urschriftlichen Karte. Jede neue Meldekarte hat :

a) die auf diese Karte entfallende Menge,
d) die auf die anderen Karten verteilten Nestmengeu

der urschriftlichen Karte mit Nennung der Lie
ferer und der von jedem bezogenen Einzelmengcn
und Sorten zu enthalten. Die neuen Meldekarten
sind mit dem Vermerk „Aufgeteilt" und den:
Namen der aufteilenöen Firma zu versehen . Die
urschriftliche Karte ist bis zum 1 . Juli 1918 sorg¬
fältig aufzubewahren.

3. Jeder Lieferer (Händler) , der von einem im Aus
lande wohnenden Lieferer böhmische Kohlen bezieht , hat
die betreffenden Meldekarten nicht an den ausländischen
Lieferer, sondern , falls es sich um Meldekarten handelt
dir von im Königreich Bayern gelegenen Betrieben her
rühren , an die Amtliche Verteilungsstelle Münche -
(8 6 °) , andernfalls an den Kohlenausgleich DreSde
(8 6 *1 zu senden. Die Karten für solche ausländische
Lieferungen sind mit der Aufschrift „Auslandskohle"
versehen .

8 10. Unzulässigkeit von Doppelmeldu«ge«.
Meldungen derselben Bedarfsmenge bei mehrere -

Lieferern sind verboten.
8 11 . Wirkung unterlassener Meldung.

Ein Meldepflichtiger , der seiner Meldepflicht «ich
oder nicht fristgerecht genügt oder falsche oder unvollstän¬
dige Angaben macht, hat neben der Bestrafung gemäß
8 14 zu gewärtigen, daß ihn der Neichskommiffar für die
Kohlenverteilung oder die Amtliche Verteilungsstellevon der Belieferung ausschließt .

8 12. Anfragen «nd Anträge.
Anfragen und Anträge, die diese Bekanntmachung

betreffen, sind an Len Reichskommissar für die Kohlen -
Verteilung, Berlin , zu richten .
8 13. Verwendung von gewerblichen Kohlen für andere

Zwecke .
ES ist verboten, Brennstoffe , die nach Maßgabe ö : c

ser Bekanntmachung bezogen sind, ohne Genehmigung
deS Reichskommissars für die Kohlenverteilung einen :
anderen als dem aus der Meldekarte ersichtlichen Zwecke
znzuführen.

8 14. Strafen .
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden

nach der eingangs erwähnten Bestimmung des 8 7 -er
Bekanntmachung vom 28. Februar 1917 mit GefängntS
bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntau¬
send Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Brenn¬
stoffe erkannt werden, auf die sich die Zuwiderhandlung
bezieht , ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder
nicht.

Z 18. Inkrafttreten .
Diese Bekanntmachung tritt am 1. Februar 181« in

Kraft.
Berlin , SV. Januar 1918.
Der NeichSkomrnissar für dt« Sotzlerrnertetl««, .

Gtntz .
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Fundsachen betreffend .
In den nachstehend genannten Gemeinden des dies¬

seitigen Amtsbezirks wurden im 2 . Halbjahr 19l7 die jeweils
beigesetzten Gegenstände gefunden und können solche bei dem
betieffenden Bürgermeisteramt — Fundbüro — von dem
rechtmäßigen Eigentümer jederzeit abgeholt werden , wobeiwir jedoch aufmerksam machen , daß nach 8 973 des B .G .B.der Finder mit dem Ablauf eines Jahres nach Erstattungder Anzeige bei der Polizeibehörde das Eigentumsrecht ander Sache erwirbt .

Durlach : Je ein Geldbeutel mit 3,21 Mb , 3,05 Ml . .9,00 Mt , 4,2 » Mt , 4,05 Mt Inhalt , ferner 1 Zwanzig - und3 Fünfmarkscheine , 12 Mark in Pavier , 1 silberne Damen -
uhr ( Wert 3 Mt ) und 1 Fahrrad ( Wert 40 Mk ) ,

Söllingen : 1 Geldbeutel mit 82 Pfennig .
Durlach , den 22 , Januar 1918 .

Großherzo - licheS Bezirksamt .

Bekanntmachung der Reichsbekleiduugsstelle
über baumwollene Verbandstoffe .

Vom 1 . Dezember 1917.

Auf Grund der 88 1 und 2 der Bundesratsverordnung
über Befugnisse der ReichsbeNeidungsstelle vom 22 . März
1017 (Reichs -Gesetzblatt S . 257) wird folgendes bestimmt :

8 1.
Fertige Verbandstoffe aus Web - , Wirk - oder Strick¬

waren ( Meterware und fertig geschnittene Binden ) , die
ganz oder zum Teil aus Baumwolle hergestellt sind , dür¬
fen , soweit sic sich im Besitze von Verbandstossabriken oder
von Händlern befinden , oder künftig von Verbandstoff -
sabriken fertiggestcllt werden , im Großhandel nur an die
von der NcichsbekleidungAstelle zu bezeichnende Stelle und
von dieser nur an Apotheken veräußert werden .

Verbandstoffabriken dürfen künftig Verbandstoffe aus
Web - , Wirk - oder Strickroaren , die ganz oder zum Teil
aus Baumwolle hergestellt sind , nicht mehr im Kleinhandel
an Verbraucher veräußern . Ausgenommen hiervon sind
die zur Zeit des Inkrafttretens der Bekanntmachung bei
ihren Kleinhandelsverkaufsstcllen befindlichen Bestände .
Die Verbandstoffabriken haben ihre gesamten Bestände
an derartigen Verbandstoffen mit Ausnahme der zur Zeit
des Inkrafttretens dieser Bekanntmachung bei ihren
KleinhandelSvrrkaufsstellen befindlichen Bestände unver¬
züglich der Reichsbekleidungsstelle nach Art und Menge .
mitzuteilen .

8 2.
Von der Vorschrift des 8 1 bleiben die Mengen unbe¬

rührt , die als sog. Anstaltskontingent zur Verfügung der
Neichsbeklefbungsstelle zu halten sind , ebenso die Mengen ,
die auf Grund von Aufträgen des Heeres oder der Ma¬
rin « angefertigt sind .

8 3,
Di « Veräußerung von Verbandstoffen aus Web - ,

Wirk - oder Strickwaren , die ganz oder zum Teil aus
Baumwolle hergestellt sind , an die Verbraucher ist allen
anderen Personen als den in 8 4 genannten Gewerbetrei¬
benden verboten .

8 4.
Gewerbetreibende , deren ständiger tziewerbeSctrieb auf

Kleinhandel mit Verbandstoffen ans Web - , Wirk - oder
Strickwaren gerichtet ist, insbesondere Apotheken und
Drogenhandlungen , dürfen solche Verbandstoffe an Ver¬
braucher nur auf schriftliche Verordnung eines appro¬
bierten Arztes ( auch Zahn - oder Tierarztes ) veräußern .

Die Aerzte dürfen für ihren eigenen beruflichen Be¬
darf Verbandstoffe der in 8 3 bezeichneten Art sich schrift¬
lich verordnen .

Die ärztliche Verordnung darf nur den für die aller¬
nächste Zeit des Heilnngsprozesses bezw . des beruflichen
Bedarfs des Arztes erforderlichen Vorrat zubilligen , und
zwar unter Berücksichtigung der Möglichkeit , an
Stelle sonstiger Web - , Wirk - oder Strickwaren für den
vorliegenden Zweck Verbandstoffe ans Papiergarngeweben
oder Papier zu vcrwendeu .

Zu der schriftlichen Verordnung der Aerzte sind beson¬
dere Verordnungszcttel zu verwenden , die anderweitige
Verordnungen nicht enthalten dürfen .

8 5.
Für den beruflichen Bedarf anderer Medizinalperso -

nen als approbierter Aerzte , insbesondere von Heilgehil¬
fen , Hebammen, , Zahntechnikern und öergl . dürfen die in
8 4 genannten Gewerbetreibenden Verbandstoffe aus
Web -, Wirk - oder Strickwaren , die ganz oder zum Teil
aus Baumwolle hergestellt sind , nur gegen eine besondere
Bescheinigung einer der von den Landeszentralbchürden
unter näherer Regelung des Verfahrens für diesen Zweck
bestimmten ärztlichen Stellen veräußern .

Di « Bescheinigung hat die benötigten Verbandstoffe
nam Art und Stückzahl bezw . Maß genau anzugeben . Sie
soll nur denjenigen Vorrat für die allernächste Zeit ent¬
halten , dessen di« Medizinalperwn unter Berücksichtigung
der tätlichen Verhältnisse zur Fortsetzung ihres Gewer¬
bes , j . doch nur bei ' hren eigenen beruflichen Handreichun¬
gen bedarf . Es ist hierbei ebenfalls auf Sie Möglichkeit

Durlach . Handelsregister . Zu Süddeutsche
Dstconto- Gkseüschaft . Aktiengesellschaft, Tepositenkasse
Durlach , eingetragen : Christian Lorenz , Karlsruhe,und Carl Weidmann , Heidelberg , sind als Pro¬
kuristen br stellt und befugt , dis Gesellschaft gemein¬
schaftlich mit einem Mitglieds des Vorstands oder
mit einem Prokuristen zu vertreten und deren
Firma zu zeichnen . Amtsg ericht

Durlach . Händeltre - ister . Zu Matratzen «
fabrik Äurlach , Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
eingetragen : Prokura der Fräulein Rosa May ist
erloschen ; Satilermeister Karl Bauer ist als Ge¬
schäft , führex ausgeschieden und Fräulein Rosa May
als Geschäftsführerin bestellt . Amtsgericht .

Rücksicht zu nehmen , an Stell « sonstiger Web - , Wirk - und
Stückwaren für die vorliegenden Zwecke Verbandstoffeaus Papiergarngeweben oder Papier zu verwenden .

8 6.
Die Gewerbetreibenden (Apotheken ufw .) haben die

ärztlichen Verordnungen bezw . Bescheinigungen durch
deutlichen Vermerk unter Angabe des Liefertages ungül¬tig zu machen , die ungültigen Scheine zn sammeln und zur
Ermöglichung einer Nachprüfung S Monate hindurch ge¬ordnet aufzubewahren .

8 7.
Damenbinden sind keine Verbandstoffe im Sinne die¬

ser Bekanntmachung .
8 8

Die Apotheken haben unverzüglich , spätestens aber bis
zum 15. Dezember 1917, ihren gesamten Bestand an Ver¬
bandstoffen aus Web - , Wirk - oder Strickwaren . die ganzoder zum Teil aus Baumwolle hcrgestellt sind , nach Gat¬
tung und Menge bei Ser Neichsbeklciöungsstelle , Ver -
waltnngsabteilung ( Abteilung L für Anstaltsoersorgung )in Berlin ^ 50, Nttrnbergerplatz 1 , zn melden .

8 9.
Die Vorschriften dieser Bekanntmachung finden keine

Anwendung :
1 . auf Verbandstoffe , die bei plötzlichen Unfällen oder

Erkrankungen benötigt werden , wenn die ord¬
nungsmäßige Beschaffung der Verbondstoffe nachden Bestimmungen dieser Bekanntmachung die
Person des Verunglückten oder Erkrankten ge¬
fährden würde :

2. auf die von den Heeresverwaltungen oder der
Marineverwaltung beschlagnahmten Verbandstoffe
während der Dauer der Beschlagnahme :3 . auf den Erwerb von Verbandstoffen seitens der
Heeresverwaltung und der Marineverwaltung .

8 l0 .
Als zuständige Behörden , die zur Festsetzung der

näheren Bestimmungen zur Ausführung und Ueber -
wachung der Einhaltung der Vorschriften dieser Bekannt¬
machung berufen sind , gelten die lm 8 18 der Bundesrats¬
verordnung über die Regelung des Verkehrs mit Web - ,Wirk - , Strick - und Schuhwaren vom 10. Juui/23 . Dezem¬ber 191 » ( Ne SZ- Wesetzbl . S . 1420) in der Fassung der RS -
änderuugguerorduuug vom l . März 1017 ( Reichs - Gesetz¬blatt S . 19») hinsichtlich der Bezugsscheine bezeichneten
Behörden .

8 n .
Die ReichLLeklkidnngsstclle behält sich vor , weitere

Ausnahmen von den Vorschriften dieser Bekanntmachung
zuzu lassen .

8 >2.
Wer Len Bestimmungen dieser Bekanntmachung zu -

widerhandelt , wird auf Grund der Vorschrift des 8 3 der
Vundes

'
ratSvcrorduuna über Befugnisse der Reichs -Hellei -

dungsstelle vom 22. März 1917 mit Gefängnis bis zueinem Jahr und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft .

Neben diesen Strafen kann aus die in 8 3 der Bun --
desratsverordnung über Befugnisse der Neichsbeklei --
dungsstclle bezeichneten Nebenstrafen erkannt werden .

8 13 .
Diese Bekanntmachung tritt sofort in Kraft .
Berlin , den 1 . Dezember 1917.

NeichsLcklciduugsstclle.
Geheimer Rat Dr . Beutler ,

Reichskommissar für bürgerliche Kleidung .

Bekarnitmachunst.
Zum Vollzug des 8 3 der Bekanntmachung der NeichS -

bckleidungsstelle über baumwollene Verbandstoffe vom
1 . Dezember 1917 ( Nr . 43 der Mitteilungen der NeichL-
bekleidungsstelle ) wird bestimmt , daß Sie hier vorgesehene »
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Bescheinigungen zum Bezüge von Verbandstoffen aus
Web- , Wirk- und Stückwaren , Sie ganz oder zum Teil aus
Baumwolle hergestcllt find, für den beruflichen BcSarft
anderer Medizinalpersonen als approbierter Aerzie , ins¬
besondere von Heilgehilfen , Hebammen , Zahntechnikern
und dergl , durch die Bezirksärzte zu erteilen find ,

Gesuche um Ausstellung der Bescheinigungen sind Sei
dem für den Wohnort des Gesuchstellers zuständigen Be-
zt-rkSarzt schriftlich eiuzurcichen unter genauer Angabe
der benötigten Verbandstoffe nach Art und Stückzahl bezw .
Maß . In den Gesuchen sind die zur Bemessung des Vor¬
rats erforderlichen Angaben über den Bedarf zu mache«,
wobei die für die Bemessung des Vorrat ? von der Rcichd-
beklcidungSstelle getroffenen Bestimmungen genau t« be¬
achten sind .

Karlsruhe , den 28 . Dezember 1917.
Großh. Minist«rr«m des Inner «.

Der Ministerialdirektor :
i _ Pfistere r ._

Bekanntmachung
Nr . ^ 15 330 B . P . S .

betreffe«» Beschlagnahme und Rcftandserhebuug vo« «e,
v« «« te« und anderen künstlichen Mauersteine «. Dach«

ziegeln aller Art und Drainageröhren aus To «.
Vom 15. Januar 1918.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur all¬
gemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß jede
Zuwiderhandlung gegen die Be schlagnaßmevvrfthr iften
nach Z 6' der Bekanntmachung über dt« Sicherstellung
von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. April 1917
Meichsgesetzbl, S , 378) und jede Zuwiderhandlung gegen
Me Meldepflicht nach 8 der Bekanntmachung über
AuSkunstSpfticht von: 12. Juli 1917 (NeichZgesetzbl . S .
604 ) bestraft wird . Auch kann der Betrieb des HaudelS-
gewerbeZ gemäß der Bekanntmachung zur Fern Haltung
unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23. September
IMS (ReichSgesetzbl . S . 603) untersagt werden .
§ 1 . Vo» der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von der Bekanntmachung werden betroffen sämtliche
vorhandenen und neu erzeugten Mengen von gebrannten
und anderen künstlichen Mauersteinen und Dachziegeln
aller Art liuSbrsonderc gebrannt « Tonsteine , Kalksand¬
stein« , Schwemmsteine , Schlackensteine, Zementftetue ),
welche alS Vor - oder Hintermauersteine , Hortbmndsteine ,
Klinker , Verblender , poröse Steine , Decken - und Loch¬
steine, Formsteine , Dachziegel Verwendung finden kön¬
ne « . außerdem Drainageröhren auS Ton .
8 8. Bo » der Bekanntmachung betroffene Persone « u«d

Betriebe .
Von der Bekanntmachung sind betroffen sämtlich « na¬

türliche und juristisch« Personen , gewerbliche und land¬
wirtschaftliche Unternehmer , öffentlich-rechtliche Körper¬
schaften und Verbände , di« die im 8 1 genannten Gegen¬
stände erzeugen oder mit ihnen handeln .

8 Z. Beschlagnahme .
Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstand«

<8 11 , die sich im Besitz vo» durch die Bekanntmachung
betroffenen Personen oder Betrieben befinden (8 2) , wer¬
den hierdurch beschlagnahmt.

Die Beschlagnahme hat di« Wirkung , baß die Vor¬
nahme von Veränderungen an den von ihr berührten Ge¬
genständen verboten ist und rechtSgeschästlichr Verfügun¬
gen über sie nichtig sind. Den lech'Sgeschäftlichen Ver¬
fügungen stehen Verfügungen gleich , di« im Weg« der
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen .

' Mit Gefängnis b,S ru einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach allge¬
meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirft sind, bestraft :

1. :
2 , wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei¬

seiteschafft. beschädigt oder zerstört , verwendet , verkauft
oder kaust oder ein anderes Veräußerung ?- oder Er -
werbsgesckäst über ihn abschließ! :

> , wer der Verpflichtung die beschlagnahmten Gegen¬
stände zu verwahren und vftealich zu behandeln « u -
widerhandelt :

4. wer den . erlassenen AuSiübrunaSbestimimtN -
gen zuwiderbandelt .

' Wer vorsätzlich die Auskunft , zu dev er auf Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist . nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
«nacht, oder wer vorsätzlich die Einsicht in die G - >» ,tk -Äl' rie : e
oder Geschäftsbücher oder die Besichtigung oder Untersuchung
der Bclricbseinrichtungen oder Räume verweigert , oder wer vor-
sätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder »u
führen unterläßt , wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer
dieser Strafen bestraft : auch können Vorräte , die verschwiegen
worden sind , im Urteile als dem Staate verfallen erklärt wer¬
den , ohne Unterschied, ob sie dem Auskunftspflichtiaen gehören
oder nicht .

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er aus Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht in der geletzten Frist
« reist oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder
» « » fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurtchien
atz« »u sübren unterläßt , wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend
Mark bestraft .

Trotz der Beschlagnahme sin» alle Verändern » , «» u«st
Verfügungen zulässig, die durch erneu Freigaöeschein mdt
dem Stempel deS KriegSamteS . Bauten -Prüffbelle , gestattat
sind .

Der Freigabcschein kann durch ordnung -gemäße AuS-
fuhrbewilliHurrg des Herrn ReichSkommifsar» für AnS-
und Einfuhrbewilligung ersetzt «»erden .

8 4. Meldepflicht.
Die von dieser Bckanntinachuug betroffenen Gegen¬

stände unterliegen einer Meldepflicht.
Die erst« Meldung ist über den bei Beginn deS 1 . Fe¬

bruar 1918 tatsächlich vorhandenen Bestand an melde-
pflichftgen Gegenständen bis zum 10. Februar 1918 zu
erstatten .

Die ferneren Meldungen sind über die am ersten Tage
eines jeden ungradzahligcn Monats (März . Mai , Juli ,
September , November nsw.) vorhandene » Bestände bi-
zum zehnten Tage des betreffenden Monat » zu erstatten .

Die Meldungen sind an die Kriegsamtstelle zu rich¬
ten , in deren Bereich die zu meldenden Gegenstände sich
befinden .

Di « Meldung Hai in doppelter Ansfertigung auf v»r-
gedruckten Meldebogen zu erfolgen , die von der für Be
Meldung zuständigen KriegSamtstelle anzufordern sin » .

8 5. Lagert »»chsührung .
Jeder Melde pflichtige (8 B hat ein Lagerbuch zu füh¬

ren , aus dem dte verschiedenen Steinsorten nach Men « .
Größe und Beschaffenheit zu ersehen sind. Zu - und Ab¬
gang muß aus dem Lagerbuch ersichtlich sein , ebenso der
Empfänger und die Nummer des FreigabescheineS.

8 6 . Ausnahme «.
Trotz der Beschlagnahme ist gestattet Verknus und Ver¬

brauch von Manersteinbruch sowie von :
Formsteincn bis zu 500 Stück,
Dach -icgcln bis z« 1000 Stück,
Dralnagcröhren biS zu 500 Stück,
Len anderen im 8 1 bezetchncten Gegenständen biS i*

5000 Stück
in einem Kalendermouai für eine Baustell « .

8 7. Anfrage « und Anträge .
Anfragen und Anträge find zu richten:
1 . für Bauten der Marineverwaltung an daß Reichs»

marineami . Berlin ^ 10 , Königin Augustastr . I»
SiS 41 .

S . für Bauten der preußischen Heeresverwaltung a»
das Königlich Preußische Kriegsministerium . Bau¬
abteilung . Berlin 8V 68 , Aimwerstraße 87.

» . für Bauten der preußisch-hessischen DiaaiSbahne »
und der ReichSeiienbahnen an dos Ministerium der
öffentlichen Arbeiten , Berlin ^ 9 , Voßstr , 85,

4 . für alle anderen Bauten an die zuständig« KriegO-
amtstelle.

8 8. Inkrafttreten der Bekanntmachung .
Dte vorstehende Bekanntmachung tritt am 35. Ja¬

nuar 1918 in Kraft .
Karlsruhe , den 15. Januar 1918.
Der Stellvertretende Kommandierend « General :

ISbert , Generalleutnant .

Festnahme feindlicher Sstiaae »etr .
Unsere Feinde » ersucken , auk Flugzeugen Spione in

Deutsch !«« !) «uszusetzen Es « nß dnrum der Landung vo«
Flugzeugen di« sckürsste Uffmerkssmkeft zuae» »»dt werden.
Sobald Heitznckt besteht , daß e» sich «m ein ln» »ende« seintz -
licheS Flu,zeug hnndelt , ist e« Pflicht jede» Deutschen , ei»
Entweichen der Insassen nach Klüften zu verhindern und »ei
der Festnahme der Feinte rnitznwirken.

Für da» Erpressen der Insasse» feindlicher Flugzeuge i«
Gebiet de» Großherzogtums wird hiermit ei»e Beloh»ung
bis zum Betrage van 1600 «US, «setzt Nie Belohnung
soll de- jenizen zuteil werden , die durch ihr» Tätigkeit oder
durch sachdienliche Angaben die Festnahme der Insassen
solcher feindlicher Flugzeuge ermßglichen Die betreffende«
Mitteilungen si»d bri der nächsten Militär - oder Polizei-
beh»-de zu macken .

Die Entscheidung sowohl über die Bewilligung der Be¬
lohnung als auch die Verteilung unter mehrere Beteiligte
bleibt unter Ausschluß des Rechtewegs uns Vorbehalte».

Großh , Badisches Ministerium de» Innern .
Der Minikte ialdirektor :

_ _ Pfisterer ,_
De« A«»dr« fch uu » die J ««nsprnch»»ahure

v»n Getreide und Hiilfrufrüchten betr .
Vom 1 , März 1918 ab wird ein Preisabschlag vo«

100 Mk . für eine Tonne Getreide eintreten . Wir machen
besonder» daraus aufmerksam , daß zwar diese Vorschrift keine
Anwendung findet, soweit die rechtzeitige Ablieferung ohne
Verschulden des Besitzers unterblieben ist , daß dem Besitzer
jedoch u a ein vertretbares Verschulden zugerechnet werde»
muß. wenn er es bei einem etwaigen Mangel an mensch¬
lichen und tierischen Hilfskräften unterlasser hat , rechtzeitig
militärische Hilfeleistung für den Ausdrusch usw . beim Kom¬
munalverband zu beantragen

Lurlach , den 31 , Januar 1918 ,
Großherzogliche» Bezirksamt .
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